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Normen

Rechtlicher Hinweis:

Nachfolgend aufgeführte Tabellen oder Textauszüge aus Normen werden mit 

freundlicher Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

wiedergegeben.

Maßgeblich für die Anwendung der DIN-Normen ist deren Fassung mit dem 

neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 

10787 Berlin erhältlich ist.
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Turmdrehkrane 
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Fahrzeugkrane 
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Fahrzeugkrane 
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Brückenkrane 
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Schrottplatzkran Schrottchargierkran



Brückenkrane 
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Pfannentransportkran/ Gießkran Roheisenchargierkran



Brückenkrane 
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Coiltransportkran mit Zange



Brückenkrane 

Betrieb und Prüfung von Kranen, D. Kraus (BGHM SG HWGH FBHM), Vortragsveranstaltung der Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI) am 23.8.2018 9

Tiefofenkran



Brückenkrane 
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Regalbedienkran mit starrer Lastführung, nicht teleskopierbar



Brückenkrane 
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Regalbedienkran mit starrer Lastführung, teleskopierbar



Brückenkrane 
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Brammentransportkran mit Zange Brammentransportkran mit Magnet



Brückenkrane 
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Magnettraversenkran für den Blechtransport
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Arbeitsmittel fallen unter die neue Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV); diese ist am 1. Juni 2015 in Kraft getreten.

Arbeitsmittel (hier: Krane) sind nach Ä2 Abs.1 BetrSichV Werkzeuge, 

Geräte, Maschinen oder Anlagen, die für die Arbeit verwendet werden, 

sowie überwachungsbedürftige Anlagen.

Betreiben von Kranen
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Unfallverhütungsvorschriften

Darüber hinaus sind auch die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Die Unfallverh¿tungsvorschrift ĂKraneñ DGUV Vorschrift 52 ist nicht 

zurückgezogen. 

Daher ist die DGUV Vorschrift 52 bisher noch gültig und für Unternehmer sowie 

Versicherte im Zuständigkeitsbereich des entsprechenden Unfallversicherungs-

trägers rechtskräftig und auch nach dem 01.06.2015 zu beachten. 
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Grundpflichten des Arbeitgebers

Nach §4 ĂGrundpflichten des Arbeitgebersñ Abs. 3 BetrSichV darf der 

Arbeitgeber nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und verwenden 

lassen, die den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz entsprechen.

Zu diesen Rechtsvorschriften gehören neben den Vorschriften der BetrSichV  

insbesondere Rechtsvorschriften, mit denen Gemeinschaftsrichtlinien in 

deutsches Recht umgesetzt wurden und die für die Arbeitsmittel zum Zeitpunkt 

des Bereitstellens auf dem Markt gelten. 
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Nicht betriebsbereite (Ănicht verwendungsfertigeñ) Krane

Der Hersteller einer Maschine (hier: Kran) hat nach Anhang I der Maschinenrichtlinie 

2006/42/EG dafür zu sorgen, dass eine Risikobeurteilung vorgenommen wird, um die 

für die Maschine geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu 

ermitteln. Die Maschine muss dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

Risikobeurteilung konstruiert und gebaut werden.

Betriebsbereite (Ăverwendungsfertigeñ) Maschinen(hier: z.B. Fahrzeugkrane, 

Turmdrehkrane) müssen mit einer EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang IIA 

der Richtlinie 2006/42/EG bescheinigt, entsprechend dokumentiert und nach Anhang I 

Ziffer 1.7.3 ĂKennzeichnung der Maschineñ gekennzeichnet werden.



Fahrzeugkrane 
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Fahrzeugkrane 
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Nicht betriebsbereite (Ănicht verwendungsfertigeñ) Krane

Nicht betriebsbereite (Ănicht verwendungsfertigeñ) Maschinen (z. B. 

Brückenkrane oder Ladekrane) werden mit einer Erklärung für den Einbau 

einer unvollständigen Maschine gemäß Anhang IIB der Richtlinie 2006/42/EG 

bescheinigt.

Betriebsbereit (Ăverwendungsferigñ) ist ein Brückenkran erst, wenn er auf 

der Kranbahn montiert ist und vom Prüfsachverständigen abgenommen ist.

Betriebsbereit (Ăverwendungsferigñ) ist ein Ladekran erst, wenn er auf dem 

Trägerfahrzeug (LKW) aufgebaut ist.



Flurgesteuerter Zweiträger-Brückenkran
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Was decken die Erklärungen gemäß Anhang IIA und IIB

der Richtlinie 2006/42/EG ab?

Die Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine 

entsprechend Anhang II B der Richtlinie 2006/42/EG beinhaltet bei Kranen, die 

bauartbedingt nicht betriebsbereit (nicht verwendungsferig) sind, die Vor- und 

Bauprüfung.

Die EG-Konformitätserklärung beinhaltet die Vorprüfung, Bauprüfung und 

Abnahmeprüfung bei betriebsbereiten (Ăverwendungsfertigenñ) Kranen (z. B. 

Fahrzeug- und Turmdrehkrane).
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Prüfung von Arbeitsmitteln

Nach §14 "Prüfung von Arbeitsmitteln" Abs. 1 BetrSichV hat der Arbeitgeber 

Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhängt, vor 

der erstmaligen Verwendung von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu 

lassen.

Die Prüfung umfasst Folgendes:
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Prüfung von Arbeitsmitteln

1. die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Montage oder Installation und der

sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel,

2. die rechtzeitige Feststellung von Schäden,

3. die Feststellung, ob die getroffenen sicherheitstechnischen Maßnahmen

wirksam sind.

Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens

geprüft und dokumentiert wurden, müssen nicht erneut geprüft werden.



Betrieb und Prüfung von Kranen, D. Kraus (BGHM SG HWGH FBHM), Vortragsveranstaltung der Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI) am 23.8.2018 25

Prüffristen für Krane

Nach Abschnitt 2 §3 "Gefährdungsbeurteilung" Abs. 6 BetrSichV hat der 

Arbeitgeber Art und Umfang erforderlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln 

sowie die Fristen von wiederkehrenden Prüfungen nach den §§ 14 und 16 

zu ermitteln und festzulegen, soweit diese Verordnung nicht bereits 

entsprechende Vorgaben enthält. 

Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen sind so festzulegen, dass 

die Arbeitsmittel bis zur nächsten festgelegten Prüfung sicher verwendet 

werden können.
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Prüffristen für Krane

Bei der Festlegung der Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen nach 

§ 14 Absatz 4 dürfen die in Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 3 BetrSichV 

(hier: für Krane) genannten Höchstfristen nicht überschritten werden. 

Prüffristen und Prüfzuständigkeiten für bestimmte Krane sind in Tabelle 1 

enthalten.
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Prüfung von Kranen
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Prüfung von Kranen
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Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) 

Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) geben den 

Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige 

gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die Bereitstellung und 

Benutzung von Arbeitsmitteln sowie für den Betrieb überwachungs-

bedürftiger Anlagen wieder.

Sie werden vom Ausschuss für Betriebssicherheit ermittelt bzw. angepasst 

und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen 

Ministerialblatt bekannt gegeben.
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Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) 

Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit konkretisieren im Rahmen 

ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der BetrSichV.

Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon 

ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der BetrSichV erfüllt 

sind. 

Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die 

gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten 

erreichen.
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Wichtig für Krane sind unter anderem:

TRBS 1201

Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen 

Anlagen

TRBS 1203

Zur Prüfung befähigte Personen

TRBS 2121-Teil 4

Gefªhrdungen von Beschªftigten durch Absturz  Ausnahmsweises Heben 

von Beschäftigten mit hierfür nicht vorgesehenen Arbeitsmitteln 



Prüfung vor der erstmaligen Verwendung bei nicht 

betriebsbereiten (Ănicht verwendungsfertigenñ) Kranen

Prüfung nach der Montage, Installation und vor der erstmaligen Verwendung  

durch einen Prüfsachverständigen nach Anhang 3 (zu §14 Absatz 4) Nr. 2 

BetrSichV (Prüfzuständigkeit siehe Anhang 3 Abschnitt 1 Nr. 3 BetrSichV).

Analog dazu: 

Prüfung vor ersten Inbetriebnahme nach §25 Abs. 1 DGUV Vorschrift 52 durch einen gemäß § 28 DGUV 

Vorschrift 52 ermächtigten Sachverständigen.

Dies betrifft nicht betriebsbereite (Ănicht verwendungsfertigeñ) Krane, z. B. 

Schienenlaufkatzen, Schwenkarmkrane, Wandlaufkrane, Brücken- und 

Portalkrane)
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Prüfung von Kranen



Flurgesteuerter Zweiträger-Brückenkran
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Kabinengesteuerter Zweiträger-Brückenkran
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Kabellose Steuerung (Funk)
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Prüfung vor der erstmaligen Verwendung bei nicht 

betriebsbereiten (Ănicht verwendungsfertigenñ) Kranen

Auch bei handbetriebenen oder teilkraftbetriebenen Kranen mit einer 

Tragfªhigkeit Ò 1.000 kg müssen Prüfungen vor der erstmaligen Verwendung 

oder nach prüfpflichtigen Änderungen durchgeführt werden. Diese Krane 

müssen mindestens durch eine zur Prüfung befähigte Person gemäß §2 

Absatz 6 BetrSichV geprüft werden.

Analog dazu: 

Prüfung vor erster Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen gemäß §25 Abs. 1 DGUV Vorschrift 

52 durch einen Sachkundigen gemäß § 26 DGUV Vorschrift 52.
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Prüfung nach prüfpflichtigen Änderungen

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist gemäß § 10 Absatz 5 BetrSichV 

durch den Arbeitgeber zu ermitteln, ob eine Maßnahme an einem Arbeitsmittel 

prüfpflichtig ist oder nicht.

Analog dazu: 

Prüfung nach wesentlichen Änderungen gemäß §25 Abs. 1 DGUV Vorschrift 52.
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Prüfung nach prüfpflichtigen Änderungen

Prüfvorschriften für bestimmte Arbeitsmittel (Krane) sind auch bezüglich 

prüfpflichtiger Änderungen  in Anhang 3, Abschnitt 1, Ziffer 3.4 BetrSichV zu 

finden.

Die Prüfung nach prüfpflichtigen Änderungen richtet sich nach Art und Umfang 

der prüfpflichtigen Änderung und ist in Anlehnung an die Prüfung vor der 

erstmaligen Verwendung vorzunehmen; im Bedarfsfall kann also auch eine Vor-

und Bauprüfung erforderlich sein.

Weitere Hinweise sind z. B. im DGUV-Grundsatz 309-001 ĂPr¿fung von Kranenñ 

enthalten.
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Prüfung nach prüfpflichtigen Änderungen

Ist für die prüfpflichtige Änderung am Kran (z.B. Traglasterhöhung) eine 

umfassende Befähigung (z.B. für statische Kenntnisse) erforderlich, die nicht von 

einer einzelnen zur Prüfung befähigten Person (bzw. Prüfsachverständigen) 

abgedeckt wird, kann sich diese auf Prüfergebnisse weiterer, entsprechend 

qualifizierter Personen abstützen und sich deren Prüfergebnisse zu eigen 

machen. Hierzu muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass Personen mit der 

jeweils erforderlichen Qualifikation* zur Verfügung stehen.

*(z.B. Sachverständige mit Ermächtigung für die Vor- und Bauprüfung nach 

DGUV-Grundsatz 309-001 ĂPr¿fung von Kranenñ)
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Prüfung nach prüfpflichtigen Änderungen

Prüfpflichtige Änderungen sind z.B.

ÅErhöhung der Tragfähigkeit

ÅAuswechseln von Laufkatzen oder Auslegern

ÅVeränderung der Antriebe

ÅVerlegung von Steuerständen

ÅÄnderung der Stromart

Åkonstruktive Änderung tragender Teile

ÅSchweißungen an tragenden Teilen

ÅUmsetzung von Kranen auf andere Kranbahnen bei ortsfesten Krane
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Prüfung nach prüfpflichtigen Änderungen

Prüfpflichtige Änderungen sind z.B.

ÅUmbau auf eine andere Steuerungsart

ÅÄnderung der Betriebsverhältnisse hinsichtlich der Laufzeitklasse und des 

Lastkollektivs des Kranes

Keine prüfpflichtige Änderung ist z. B.:

ÅErsatz von Teilen gleicher Art

ÅUmrüsten von Kranen, z. B.: Auslegerverlängerungen durch Einsetzen von Zwischenstücken, 

soweit der Rüstzustand Gegenstand der Prüfung vor der erstmaligen Verwendung war.
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Prüfung nach prüfpflichtigen Änderungen
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é im Zusammenhang mit dem Austausch einer Laufkatze bzw. eines Hubwerkes

Anmerkung

Altes Hubwerk ohne Überlastsicherung

Neues Hubwerk mit Überlastsicherung;

das bedeutet:

Eingriff in die Steuerung des Kranes

§14 Abs. 4 Nr. 2 

BetrSichV

Anhang 1 (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) ĂBesondere 

Vorschriften f¿r bestimmte Arbeitsmittelñ 

Ziffer 2.1 BetrSichV



Was sind Herstellerpflichten?

Wer ein Arbeitsmittel wesentlich verändert, wird zum Hersteller und muss damit 

die Herstellerpflichten gemäß ProdSG und 9. ProdSV erfüllen. 

Dazu gehören z. B.:

ÅDurchführung einer Risikoanalyse

ÅDokumentation der Analyse und Aufnahme in die technischen Unterlagen

(sofern nicht in der harmonisierten Norm bereits enthalten)

ÅAnwendung der zutreffenden Gemeinschaftsrichtlinien (z. B. Anhang I der 

MRL)
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Was sind Herstellerpflichten?

Wer ein Arbeitsmittel nicht wesentlich verändert, wird auch nicht zum Hersteller. 

Dann muss der Arbeitgeber alleine die Schutzziele der BetrSichV erfüllen und 

dies im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung prüfen.

Produkte, die (z. B. nach Auftreten eines Fehlers) instand gesetzt oder 

ausgetauscht worden sind, ohne dass ihre ursprüngliche Leistung, Verwendung 

oder Bauart verändert worden ist, werden nicht als neue Produkte im Sinne der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union angesehen. 

Daher sind Instandhaltungsarbeiten im Grunde vom Anwendungsbereich der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union ausgenommen.

45Betrieb und Prüfung von Kranen, D. Kraus (BGHM SG HWGH FBHM), Vortragsveranstaltung der Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI) am 23.8.2018



Europäisches Recht / EG-Richtlinien

Richtlinien nach Artikel 114 AEUV (früher Artikel 95) für Bau und 

Ausrüstung (Herstellerverantwortung)

Inkrafttreten 

RL 2006/42/EG Maschinenrichtlinie 29.12.2009

RL 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 20.04.2016 
(Anmerkung: Wird bei Kranen durch die MRL 2006/42/EG abgedeckt) 

RL 2014/30/EU EMV-Richtlinie 20.04.2016
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Europäisches Recht / EG-Richtlinien

Konkretisierung der EG-RL durch harmonisierte Normen

[siehe Verzeichnis der harmonisierten Normen mit Vermutungswirkung für 

Maschinen (Amtsblatt der Europäischen Union vom Juni 2017 - C 183) ]

Vorteil für den Hersteller:

Auslösung der Konformitätsvermutung (wenn im Amtsblatt der EU veröffentlicht)

Die Anwendung der Normen ist freiwillig!

Typ-A-Normen = Grundnormen

Typ-B-Normen =  Gruppennormen

Typ-C-Normen = Produktnormen

47Betrieb und Prüfung von Kranen, D. Kraus (BGHM SG HWGH FBHM), Vortragsveranstaltung der Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI) am 23.8.2018



Europäisches Recht / EG-Richtlinien

Richtlinien nach Artikel 153 AEUV (früher Artikel 137) 

für die Benutzung von Arbeitsmitteln (Betreiberverantwortung)

Inkrafttreten

RL 89/391/EWG Arbeitsschutz-RL 21.08.1996

RL 89/655/EWG Arbeitsmittelbenutzungs-RL 01.01.1997

(Nachrüstverpflichtungen für Krane)

RL 2009/104/EG Arbeitsmittelbenutzungs-RL 01.06.2015

(National umgesetzt durch die Betriebssicherheitsverordnung) 
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Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb
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